
Landeshauptstadt Magdeburg 

– Der Oberbürgermeister – 
 

 

 
Drucksache 
DS0402/18 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

22.08.2018 

Dezernat: I Amt 31 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 04.09.2018 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Ausschuss für Umwelt und Energie 11.09.2018 öffentlich Beratung 

Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr 13.09.2018 öffentlich Beratung 

Stadtrat 20.09.2018 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
Amt 61 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA   

KFP   

 BFP   

 
Kurztitel 
 
Stellungnahme der Landeshauptstadt Magdeburg als Gemeinde zur Landesverordnung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die Stellungnahme der Landeshauptstadt Magdeburg als Gemeinde zur Landesverordnung 
über die Ausweisung der NATURA2000-Gebiete im Land Sachsen - Anhalt (N2000-LVO-LSA) 
– Ergänzende Unterlagen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit  Amt 31 Pflichtaufgabe x ja  nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2018  JA  NEIN x 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:   
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           

Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:      JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 
 

federführendes                         
Amt 31 

Sachbearbeiter 
Frau Briehm 

Unterschrift AL 
Herr Warschun 

 

Verantwortlicher Beigeordneter  Unterschrift Herr Platz 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle  
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Begründung: 
Das Land Sachsen - Anhalt -hier das Landesverwaltungsamt- hat mit Schreiben vom 25.07.2018 
die Landeshauptstadt Magdeburg aufgefordert, als Träger öffentlicher Belange und als Gemeinde 
zum Entwurf der o.g. Schutzgebietsausweisung Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme muss bis 
zum 09.10.2018 beim Landesverwaltungsamt vorliegen. 
 
Die Koordinierung des Verfahrens innerhalb der LH Magdeburg wurde dem Umweltamt - hier der 
unteren Naturschutzbehörde- übertragen. Es erfolgte zunächst die ortsübliche öffentliche  
Bekanntmachung des Beteiligungsverfahrens für jedermann im Amtsblatt. 
 
Weiterhin wurden 
 

- das Baudezernat für die Zuarbeit zur Stellungnahme als Gemeinde, 
- die Dezernate I bis VI zur Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange (Behörden im 

jeweiligen Zuständigkeitsbereich) 
 
aufgefordert. Die Stellungnahmen der Behörden als Träger öffentlicher Belange werden durch den 
Oberbürgermeister autorisiert. Für die Stellungnahme als Gemeinde ist ein Stadtratsbeschluss 
erforderlich. Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die in Anlage 1 beigefügte Stellungnahme 
des Baudezernates als Stellungnahme der Gemeinde zu beschließen.  
 
Hinweis:  
Angefragt ist nur eine Stellungnahme zu den ergänzenden Unterlagen (im Textteil gelb 
hervorgehoben, in ergänzenden Kartenunterlagen grün). Die Ergänzung bezieht sich auf die 
zusätzliche Ausweisung besonders sensibler Uferzonen im FFH-Gebiet 0050LSA_ „Elbaue 
zwischen Saalemündung und Magdeburg“. Auf dem Gebiet der LH Magdeburg ist lediglich ein 
Uferbereich der Stromelbe (ca. 550 m Länge) im Bereich nordöstliche Stadtgrenze / 
Maikäferwerder / Barleber Wiese betroffen. Aussagen zu bereits im Beteiligungsverfahren 2017 
ausgelegten Unterlagen (im Textteil grau gedruckt, in der Karte blau dargestellt) werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Anlagen:  

1. Stellungnahme Baudezernat  
2. Entwurf Verordnungstext  
3. Detailkarte 149 (zum FFH-Gebiet 0050) 
4. Detailkarte 151 (zum FFH-Gebiet 0050) 
5. Detailkarte 158 (zum FFH-Gebiet 0050) 
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